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Federführendes Amt: 

Stadtkämmerei 

Beratungsfolge Behandlung  Termin 

Verwaltungsausschuss  Vorberatung N 11.11.2021 

Gemeinderat  Beschlussfassung Ö 16.11.2021 

 
 
Betreff: 
Weisungserteilung an die Gesellschafterversammlung der Stadtwerke Winnenden 
GmbH  
- Organisation des Gasnetzbetriebs im Konzernverbund der Stadtwerke Winnenden 
GmbH  
 
Beschlussvorschlag: 
 
Der Oberbürgermeister wird beauftragt, in der Gesellschafterversammlung der Stadtwerke 
Winnenden GmbH wie folgt zu stimmen: 
 
1. Das Eigentum des Gasverteilnetzes in der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH zu 

belassen. 
 
2. Den Betrieb des Gasverteilnetzes in der Sparte Gasnetz in der Stadtwerke Winnenden 

GmbH zu konzentrieren. 
 
3. Eine Verschmelzung der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf die Stadtwerke 

Winnenden GmbH auf den 31.12.2025 vorzubereiten. 
 
 
 
 
 
 
 
Begründung: 
 
1. Ausgangssituation 
 
Durch das Ausscheiden der Netze BW GmbH als Netzbetreiber und Pächter des Gasnetzes 
in Winnenden ergibt sich die Notwendigkeit, den Betrieb des Gasnetzes in Winnenden zu 
organisieren und festzulegen, in welcher Struktur das Gasnetz gehalten und weiterentwickelt 
wird. 
 
Hierzu hatte die Kanzlei BeckerBüttnerHeld für die Aufsichtsratssitzung der Stadtwerke 
Winnenden GmbH vom 15.04.2021 eine Ausarbeitung erstellt.  
Im Nachgang zur Aufsichtsratssitzung wurden die Diskussionsbeiträge aus der Sitzung 
aufgegriffen und in die Präsentation eingearbeitet. Auf diese Ausarbeitung, die als Anlage 1 
der Vorlage beigefügt ist, wird verwiesen.  
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2. Empfehlung der Kanzlei BeckerBüttnerHeld zur Zielstruktur und zum Vorgehen 
 
Die Ausarbeitung empfiehlt in der dortigen Folie 15, die Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH 
auf die Stadtwerke Winnenden GmbH zu verschmelzen. Allerdings wird darauf verwiesen, 
dass die Stadtwerke neben dem Aufbau des Gasnetzbetriebs zusätzlich im Rechnungswesen 
Know-how für die Einführung eines vollständigen Tätigkeitsabschlusses aufzubauen haben. 
Außerdem wird darauf verwiesen, dass Erkenntnisse aus der nächsten Kostenprüfung genutzt 
werden sollten, um regulatorisch bestmögliche Kostenzuordnungen vorzunehmen, die zu einer 
Optimierung der Finanz- und Kostenstruktur und in Konsequenz der Erlösobergrenze führen 
würden.  
 
Die Kanzlei empfahl deshalb, die Trennung von Anlageneigentum und Netzbetriebsführung 
kurzfristig aufrecht zu halten. In Konsequenz ist ein kurzlaufender Pachtvertrag zwischen den 
Stadtwerken Winnenden als Pächter und Netzbetreiber des Gasverteilnetzes und der 
Gasnetzgesellschaft Winnenden als Pächter zu schließen (verweisend auf Vorlage 282/2021). 
 
3. Vorbereitungen zur Verschmelzung der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf die 
Stadtwerke Winnenden GmbH 
 
Die Stadtwerke Winnenden werden während der Laufzeit des Pachtvertrags mit der 
Gasnetzgesellschaft Winnenden,   
 

1. die Spartenrechnung im Hinblick auf eine optimale Kostenzuordnung neu strukturieren. 
Hierfür wird die Beratung der Kanzlei aus den Erfahrungen der ersten Kostenprüfungen 
einbezogen werden.  
 

2. Durch die Aufteilung der Bilanz die Voraussetzungen für einen vollen 
Tätigkeitsabschluss erarbeiten.  
 

Hierfür wird eine Vorlaufzeit von drei bis vier Jahren für notwendig erachtet. Deshalb wird ein 
Pachtvertrag bis zum Jahresende 2025 vorbereitet.  
 
Ein Antrag auf Genehmigung des Netzbetriebs als Pächter des Gasverteilnetzes in Winnenden 
durch die Stadtwerke Winnenden GmbH wurde gestellt. 
 
Der Aufsichtsrat der Stadtwerke Winnenden GmbH empfiehlt der Gesellschafterversammlung 
nach seiner Sitzung vom 28.10.2021, das Eigentum des Gasverteilnetzes in der 
Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH zu belassen, den Betrieb des Gasverteilnetzes in der 
Sparte Gasnetz in der Stadtwerke Winnenden GmbH zu konzentrieren und eine 
Verschmelzung der Gasnetzgesellschaft Winnenden mbH auf die Stadtwerke Winnenden 
GmbH auf den 31.12.2025 vorzubereiten. 
 
 

CO2-Relevanz:       

 Auswirkung auf den Klimaschutz  

 

 Nein 

 

Ja     positiv     

         negativ   

   geringfügig    

   erheblich       
 

 
Begründung/ Optimierung: 
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Anlagen:  

Anlage 1 Ausarbeitung der Kanzlei BeckerBüttnerHeld 
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